
Beschl.-Nr: 9 
STADT LANDSHUT 

Auszug 
aus der Sitzungs-Niederschrift 

des Senats für Messen, Märkte und Dulten vom 24.07.2024 

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. 

Referentin: Rechtsdirektorin Claudia Kerschbaumer 

Betreff: Turnusmäßiger Wechsel von Programmpunkten mit städtischer Beteiligung 
in den Festzeltbetrieben; · 
- Antrag der Ausschussgemeinschaft von SPD, Die Linke/mut vom 
22.04.2024, Nr. 588 

1. Der Senat für Messen, Märkte und Dulten beschließt, hinsichtlich der Durchführung von 
Veranstaltungen unter städtischer Federführung bzw. mit städtischer Beteiligung, aus 
den oben ausgeführten Gründen an der obligatorischen Standortfestlegung bis auf 
Weiteres festzuhalten. 

2. Der Senat für Messen, Märkte und Dulten beauftragt die Verwaltung, ein geeignetes 
Konzept mit grundsätzlich gleichem Zugang zur Erlangung der Durchführung der o. g. 
Veranstaltungen bzw. Programmpunkte an den beiden Festzeltstandorten „Süd-West" 
und „Nord-Ost" auszuarbeiten, sobald sich geeignete Rahmenbedingungen am Standort · 
,,Nord-Ost" erkennbar nachhaltig stabilisiert haben. 

Abstimmungsergebnis: JA 8 NEIN 0 

Landshut, den 24.07.2024 
STADT LANDSH T / 


